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§ 2

(1) Die besonderen Arbeite- und Lohnbedingungen der 
Werktätigen in Handwerks- und Gewerbebetrieben und an
deren privaten Einrichtungen werden auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften in Tarifverträgen geregelt. Tarifverträge 
werden zwischen den Handwerkskammern oder den Indu
strie- und Handelskammern und den Zentralvorständen der 
Industriegewerkschaften und Gewerkschaften abgeschlossen.

(2) Für Gewerbebetriebe, die nicht zur Zuständigkeit der 
Handwerkskammern oder Industrie- und Handelskammern 
gehören, bilden die Zentralvorstände der Industriegewerk
schaften und Gewerkschaften Tarifkommissionen, in denen 
Vertreter dieser Betriebe als Vertragspartner mitwirken.

§3
In Handwerks- und Gewerbebetrieben und anderen priva

ten Einrichtungen finden die in den Tarifverträgen festgeleg
ten Lohnformen Anwendung. In Akkordvereinbarungen fest
gelegte Akkordzeiten sind entsprechend den Bestimmungen 
der Tarifverträge zu verändern, wenn sich die Bedingungen, 
die für den Abschluß der Akkordvereinbarung bestimmend 
waren, maßgeblich geändert haben.

§ 4
(1) Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hat in Hand

werks- und Gewerbebetrieben und anderen privaten Einrich
tungen das Recht auf Mitbestimmung in allen betrieblichen 
Angelegenheiten.

(2) Die Betriebsgewerkschaftsleitungen nehmen die gesell
schaftlichen Interessen und die persönlichen Interessen der 
Werktätigen auf der Grundlage der im Gesetzbuch der Ar
beit festgelegten Rechte der Gewerkschaften wahr. Sie haben 
das Recht, Einsicht in alle betrieblichen Unterlagen zu neh
men.

(3) Besteht keine Betriebsgewerkschaftsleitung, werden de
ren Rechte durch die zuständige Ortsgewerkschaftsleitung 
wahrgenommeh. Ist keine Ortsgewerkschaftsleitung vorhan
den, übt der übergeordnete Vorstand diese Rechte aus.

§5
(1) Zwischen den Leitern der Handwerks- und Gewerbe

betriebe und anderen privaten Einrichtungen und den zustän
digen Gewerkschaftsleitungen sind Betriebsvereinbarungen 
abzuschließen. Die Betriebsvereinbarungen müssen den 
Rechtsvorschriften und den Tarifverträgen entsprechen. Der 
Inhalt und Abschluß der Betriebsvereinbarungen richten sich 
nach den Beschlüssen des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes.

(2) Die zuständige Gewerkschaftsleitung ist berechtigt, bei 
Streitfällen aus Betriebsvereinbarungen das zuständige Kreis
gericht (Kammer für Arbeitsrecht) anzurufen. Sie bedarf zur 
Prozeßführung einer Ermächtigung durch den übergeordne
ten Vorstand.

§ 6
Der § 105 Abs. 2 Buchst, а des Gesetzbuches der Arbeit gilt 

mit der Maßgabe, daß Leiter der Handwerks- und Gewerbe
betriebe und anderen privaten Einrichtungen von der Zah
lung des Lohnausgleiches ganz oder teilweise absehen können, 
wenn die zuständige Gewerkschaftsleitung bzw. die Verwal
tung der Sozialversicherung entschieden hat, daß die Lei
stungen der Sozialversicherung ganz oder teilweise nicht ge
währt werden.

§7
(1) Die Leiter der Handwerks- und Gewerbebetriebe und 

anderen privaten Einrichtungen sind verpflichtet, der zu
ständigen Gewerkschaftsleitung folgende Mittel zur Verfü
gung zu stellen:

a) 2,5 % der Bruttolohn- und Bruttogehaltssumme ein
schließlich der Lehrlingsentgelte als Prämienfonds und

b) 125 M je Beschäftigten (Vollbeschäftigteneinheiten plus 
Anzahl der Lehrlinge) als Kultur- und Sozialfonds.

Die Mittel sind auf gesonderte Bankkonten der zuständigen 
Gewerkschaftsleitung einzuzahlen. Uber die Verwendung der 
Mittel aus dem Prämienfonds sowie Kultur- und Sozialfonds 
entscheidet die zuständige Gewerkschaftsleitung in Abstim
mung mit den Leitern der Handwerks- und Gewerbebetriebe 
und anderen privaten Einrichtungen.

(2) Für das Jahr 1976 sind der zuständigen Gewerkschafts
leitung folgende Mittel zur Verfügung zu stellen:

a) 1 <*/„ der Bruttolohn- und Bruttogehaltssumme einschließ
lich der Lehrlingsentgelte für die Zeit vom 1. Januar bis 
31. Mai 1976;
2,5"(, der Bruttolohn- und Bruttogehaltssumme ein
schließlich der Lehrlingsentgelte für die Zeit vom 1. Juni 
bis 31. Dezember 1976;

b) 125 M je Beschäftigten (Vollbeschäftigteneinheiten plus 
Anzahl der Lehrlinge) als Kultur- und Sozialfonds.

(3) Für konfessionelle Einrichtungen können in den Tarif
verträgen entsprechende Festlegungen getroffen werden.

§ 8

Die §§ 21, 26, 37, 41, 43 bis 46, 53, 81 und 122 Abs. 2 des Ge
setzbuches der Arbeit finden keine Anwendung.

§9
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1976 in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die
— Verordnung vom 25. August 1967 über die Anwendung des 

Gesetzbuches der Arbeit der Deutschen Demokratischen 
Republik in den Privatbetrieben (GBl. II Nr. 83 S. 579) und 
die

— Verordnung vom 25. August 1967 über die Anwendung des 
Gesetzbuches der Arbeit der Deutschen Demokratischen 
Republik in den Betrieben mit staatlicher Beteiligung 
(GBl. II Nr. 83 S. 577)

außer Kraft.

Berlin, den 3. Juni 1976

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender

Anordnung 
über die materielle Anerkennung

der Mitarbeit der Werktätigen an der Betriebszeitung

vom 22. April 1976

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen und dem 
Staatssekretär für Arbeit und Löhne sowie in Übereinstim
mung mit dem Verband der Journalisten der DDR (VDJ) 
wird folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für volkseigene Betriebe, Kombinate. 
Kombinatsbetriebe und Einrichtungen sowie für Staatsor
gane und wirtschaftsleitende Organe (nachfolgend Betriebe 
genannt), in denen Betriebszeitungen herausge.teben werden.

§ 2

Planung der finanziellen Mittel
(1) Die Betriebe sind für die Bereitstellung der Mittel zur 

materiellen Anerkennung der Mitarbeit der Werktätigen an 
der Betriebszeitung verantwortlich.


